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Motion
„Das Vorsorgeprinzip im Thurgau anwenden und den Zugang zu irre-
versiblen Eingriffen zur Geschlechtsumwandlung nur Personen vor-
behalten, die nach schweizerischem Zivilgesetzbuch volljährig sind"

Der Regierungsratwird beauftragt,
1. die notwendigen kantonalen Massnahmen zu ergreifen, um den Zugang zu irre-

versibien Eingriffen zur Geschlechtsumwandlung nur Personen vorzubehalten,
die nach schweizerischem Zivilgesetzbuch volljährig sind.

2. die Begleitung von Jugendlichen, die mit Fragen der Geschlechtsidentität zu
kämpfen haben, zu stärken, indem nichtmedizinische und revers i ble Ansätze bis
zur Volljährigkeit bevorzugt werden.

3. den Einsatz von Pubertätsblockern bei Minderjährigen zu verbieten ohne einstim-
mige Zustimmung der Eltern.

Begründung
Die Motionäre bestreiten nicht die Existenz der Genderdysphorie. Angesichts der Ent-
wicklung der Zahlen (insbesondere bei Teenagermädchen) ist es jedoch angebracht,
diese Diagnose kritisch zu betrachten. Die Pubertät ist seit jeher eine Zeit, in der jeder
Mensch auf der Suche nach seiner Identität ist. Diese Suche ist heute in einer Welt, die
von Influencern und sozialen Medien geprägt ist, nicht einfacher geworden. Dazu
kommt die schwer kontrollierbare künstliche Intelligenz welche die Informationsalgorith-
men kaum präventiv setzt.

Verantwortungsträger müssen heute den Mut haben, schnelle Antworten in Frage zu
steilen, vor allem, wenn dadurch körperlich gesunde, junge Menschen zu lebenslangen
Patienten gemacht werden.

Man muss sich ernsthaft die Frage stellen, ob Minderjährige in der Lage sind, die Hin-
tergründe und Auswirkungen solcher Behandlungen zu ermessen, wo doch dieselben
Jugendlichen massiv beeinflusst werden können. Dies gilt umso mehr, als Kindheitsex-
pertinnen und -experten Alarm schlagen (Dr. Alexander Korte, 2024, „Hinter dem Re-

genbogen").

Dass die Schweiz geschlechtsverändernde Eingriffe an Minderjährigen zulässt, wäh-
rend Staaten wie Schweden, Norwegen, Frankreich und England diese längst streng re-
gulieren oder sogar verbieten, ist angesichts immer lauterer Warnrufe sowohl von Be-

troffenen wie auch aus Expertenkreisen unverantwortlich.



Weil aktuellste Forschung (siehe „Cass-Report 2024") gegenüber Pubertätsblockern
und weiteren geschlechtsverändernden Massnahmen an Kindern und Teenagern
schwerste Bedenken anmeldet, sind die Motionäre der Meinung, dass das Vorsorge-
prinzip angewendet werden muss: Der Zugang zu geschlechtsverändernden Therapien
und Operationen sollte nur Personen vorbehalten sein, die nach schweizerischem Zivil-
gesetzbuch volljährig sind. Fehldiagnosen und übereilte Eingriffe, ohne Zustimmung der
Eltern, mit irreversiblen Folgen vor dem Erwachsenenalter müssen im Interesse der
äusserstvulnerablen, betroffenen Personengruppe verhindert werden.

Gleichzeitig ist insbesondere die psychologische Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen, die mit Fragen der Genderidentität zu kämpfen haben, zu verstärken. Um jungen
Menschen eine offene Zukunft zu ermöglichen, sollen in der Behandlung von Ge-
schlechtsverunsicherung bis zum Erreichen der Volljährigkeit ausschliesslich explora-
tive und vollständig umkehrbare Ansätze angewendet werden. Die Beurteilung der El-
tern gilt zentral und darf nicht ausgeschlossen werden bei Minderjährigen.

Weinfeiden, 19. Februar 2025

Christian Caviezel Christina Fäsi
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Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Motion von Christian Caviezel, Raphael
Stutz, Christina Fäsi „Das Vorsorgeprinzip im Thurgau anwenden und den Zugang zu
irreversiblen Eingriffen zur Geschlechtsumwandlung nur Personen vorbehalten, die
nach schweizerischem Zivilgesetzbuch volljährig sind"
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